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Die Leistungsbeschreibung bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich 

§ 244. …
3. Unterabschnitt 

Die Leistungsbeschreibung und besondere Bestimmungen über den 
Leistungsvertrag bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich 

§ 247. Technische Spezifikationen § 247. Technische Spezifikationen
§ 247a. Besondere Vertragsbestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr

Dienstleistungskonzessionsverträge Dienstleistungskonzessionsverträge 
§ 11. Für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionsverträgen durch 

Auftraggeber gelten ausschließlich die §§ 3 Abs. 1 und 6, 8, 49, 336, 344 und 345 
Abs. 1 bis 3. ...

§ 11. Für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionsverträgen durch 
Auftraggeber gelten ausschließlich die §§ 3 Abs. 1 und 6, 8, 49, 87a, 99a, 336, 
344 und 345 Abs. 1 bis 3. ...

Grundsätze des Vergabeverfahrens Grundsätze des Vergabeverfahrens 
§ 19. (1) bis (6) ... § 19. (1) bis (6) ...
 (7) Im Vergabeverfahren kann auf innovative Aspekte Bedacht genommen 

werden. Dies kann insbesondere durch die Berücksichtigung innovativer Aspekte 
bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen 
Spezifikationen oder durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien erfolgen. 

Direktvergabe Direktvergabe 
§ 41. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Wege der 

Direktvergabe gelten ausschließlich der 1. Teil, die §§ 3 Abs. 1, 4 bis 6, 9, 10, 13 
bis 16, 18 Abs. 1, 19 Abs. 1 bis 4, 25 Abs. 10, 42 Abs. 2, der 4. bis 6. Teil sowie 
die Vorschriften der Abs. 2 bis 4. 

§ 41. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Wege der 
Direktvergabe gelten ausschließlich der 1. Teil, die §§ 3 Abs. 1, 4 bis 6, 9, 10, 13 
bis 16, 18 Abs. 1, 19 Abs. 1 bis 4, 25 Abs. 10, 42 Abs. 2, 87a, 99a, der 4. bis 
6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 4.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung 
§ 41a. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Wege der 

Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gelten ausschließlich der 1. Teil 
mit Ausnahme des § 2 Z 20, die §§ 3 Abs. 1, 4 bis 6, 9, 10, 13 bis 16, 18 Abs. 1, 
19 Abs. 1 bis 4, 25 Abs. 11, 42 Abs. 3, 43 Abs. 1 und 2, 135 Abs. 1, 140 Abs. 9, 
der 4. bis 6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 7. 

(2) bis (7) ...

§ 41a. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Wege der 
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gelten ausschließlich der 1. Teil 
mit Ausnahme des § 2 Z 20, die §§ 3 Abs. 1, 4 bis 6, 9, 10, 13 bis 16, 18 Abs. 1, 
19 Abs. 1 bis 4, 25 Abs. 11, 42 Abs. 3, 43 Abs. 1 und 2, 87a, 99a, 135 Abs. 1, 140 
Abs. 9, der 4. bis 6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 7. 

(2) bis (7) ... 
 Besondere Bestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr 
 § 87a. (1) Die Ausschreibung darf keine Bestimmungen über den 

Zahlungstermin, die Zahlungsfrist, den Verzugszinssatz oder die Entschädigung 
für die Betreibungskosten enthalten, die für Unternehmer grob nachteilig im 
Sinne des § 459 Abs. 2, 4 und 5 UGB sind. 

(2) Der Auftraggeber kann in der Ausschreibung eine Zahlungsfrist 
festlegen. Die Zahlungsfrist darf 30 Tage nicht übersteigen, außer 
 1. es ist auf Grund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages eine 

längere Frist sachlich gerechtfertigt, oder 
 2. die überwiegende Tätigkeit des Auftraggebers oder der 

Organisationseinheit, für die das Vergabeverfahren durchgeführt wird, 
besteht in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen. 

Die Zahlungsfrist darf jedoch in keinem Fall 60 Tage übersteigen. Die 
Möglichkeit einer Vereinbarung über die Zahlung der Forderung in Raten wird 
durch diese Bestimmung nicht berührt. 

(3) Der Auftraggeber kann in der Ausschreibung Angaben über die 
maximale Dauer eines gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgemäßen 
Leistungserbringung treffen. Die Dauer dieses Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens darf grundsätzlich 30 Tage ab Erbringung der Leistung 
nicht übersteigen. Die Festlegung einer längeren Dauer des vorgesehenen 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens ist nur zulässig, wenn dies für 
Unternehmer nicht grob nachteilig ist. Für die Beurteilung der groben 
Nachteiligkeit ist zu berücksichtigen, inwieweit die Dauer des vorgesehenen 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens von der Übung des redlichen Verkehrs 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
abweicht, ob es einen sachlichen Grund für diese Abweichung gibt und um 
welchen Auftragsgegenstand es sich handelt. 

(4) Die Ausschreibung darf keine Angaben über den Zeitpunkt des Eingangs 
der Rechnung beim Auftraggeber beinhalten.

 Besondere Vertragsbestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr 
 § 99a. (1) Bestimmungen im Leistungsvertrag über den Zahlungstermin, die 

Zahlungsfrist, den Verzugszinssatz oder die Entschädigung für die 
Betreibungskosten, die für Unternehmer grob nachteilig im Sinne des § 459 
Abs. 2, 4 und 5 UGB sind, sind nichtig. 

(2) Der Auftraggeber kann im Leistungsvertrag eine Zahlungsfrist festlegen. 
Die Zahlungsfrist darf bei sonstiger Nichtigkeit 30 Tage nicht übersteigen, außer  
 1. es ist auf Grund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages eine 

längere Frist sachlich gerechtfertigt, oder 
 2. die überwiegende Tätigkeit des Auftraggebers oder der 

Organisationseinheit, für die das Vergabeverfahren durchgeführt wird, 
besteht in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen. 

Die Zahlungsfrist darf jedoch bei sonstiger Nichtigkeit in keinem Fall 60 Tage 
übersteigen. Die Möglichkeit einer Vereinbarung über die Zahlung der Forderung 
in Raten wird durch diese Bestimmung nicht berührt. 

(3) Der Leistungsvertrag kann Bestimmungen über die maximale Dauer 
eines gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgemäßen 
Leistungserbringung enthalten. Die Dauer dieses Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens darf bei sonstiger Nichtigkeit grundsätzlich 30 Tage ab 
Erbringung der Leistung nicht übersteigen. Die Festlegung einer längeren Dauer 
des vorgesehenen Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens im Leistungsvertrag 
ist nur zulässig, wenn dies ausdrücklich in allfälligen Ausschreibungsunterlagen 
festgelegt wurde und für den Unternehmer nicht grob nachteilig ist. Für die 
Beurteilung der groben Nachteiligkeit ist zu berücksichtigen, inwieweit die Dauer 
des vorgesehenen Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens von der Übung des 
redlichen Verkehrs abweicht, ob es einen sachlichen Grund für diese Abweichung 
gibt und um welchen Auftragsgegenstand es sich handelt. 

(4) Vereinbarungen im Leistungsvertrag über den Zeitpunkt des Eingangs 
der Rechnung beim Auftraggeber sind nichtig.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) Die in den Abs. 1 bis 4 vorgesehene Nichtigkeit kann nicht geltend 

gemacht werden, wenn die entsprechende Bestimmung im Leistungsvertrag in 
einem Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekontrollbehörden hätte 
angefochten werden können.

Nicht prioritäre Dienstleistungsaufträge Nicht prioritäre Dienstleistungsaufträge 
§ 141. (1) Für die Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungsaufträgen 

durch Auftraggeber gelten ausschließlich die Bestimmungen dieses Abschnittes, 
der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 Z 16, die §§ 3 Abs. 1 und 6, 6, 9, 10, 12 Abs. 1 
und 3, 13, 16, 20 Abs. 2, 3 und 5, 21, 44, 49, 51, 98 und 140 Abs. 9 sowie der 4. 
bis 6. Teil dieses Bundesgesetzes. 

(2) bis (8)…

§ 141. (1) Für die Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungsaufträgen 
durch Auftraggeber gelten ausschließlich die Bestimmungen dieses Abschnittes, 
der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 Z 16, die §§ 3 Abs. 1 und 6, 6, 9, 10, 12 Abs. 1 
und 3, 13, 16, 20 Abs. 2, 3 und 5, 21, 44, 49, 51, 87a, 98, 99a und 140 Abs. 9 
sowie der 4. bis 6. Teil dieses Bundesgesetzes. 

(2) bis (8)… 
Allgemeines Allgemeines 

§ 142. (1) Für die Vergabe von Baukonzessionsverträgen durch öffentliche 
Auftraggeber gelten ausschließlich die Bestimmungen dieses Abschnittes, der 1. 
Teil, die §§ 3, 4, 7, 9 Abs. 2, 10, 12 bis 14, 18 bis 23, 37, 38, 41, 43 bis 52, 55, 68 
bis 70, 76, 78, 91 bis 94, 98, 113 bis 116, 117 Abs. 3 und 4, 120, 129 bis 140, der 
4. bis 6. Teil sowie die Vorschriften, auf die in diesem Abschnitt verwiesen wird. 

(2) bis (3) … 

§ 142. (1) Für die Vergabe von Baukonzessionsverträgen durch öffentliche 
Auftraggeber gelten ausschließlich die Bestimmungen dieses Abschnittes, der 1. 
Teil, die §§ 3, 4, 7, 9 Abs. 2, 10, 12 bis 14, 18 bis 23, 37, 38, 41, 43 bis 52, 55, 68 
bis 70, 76, 78, 87a, 91 bis 94, 98, 99a, 113 bis 116, 117 Abs. 3 und 4, 120, 129 
bis 140, der 4. bis 6. Teil sowie die Vorschriften, auf die in diesem Abschnitt 
verwiesen wird. 

(2) bis (3) …
Besondere Bestimmungen für Verfahren zur Vergabe von Aufträgen durch 

Baukonzessionäre, die keine Auftraggeber sind 
Besondere Bestimmungen für Verfahren zur Vergabe von Aufträgen durch 

Baukonzessionäre, die keine Auftraggeber sind 
§ 145. (1) … 
(2) Als gesondert anfechtbare Entscheidung gilt jede nach außen in 

Erscheinung tretende Festlegung des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat, außer 
in sachlich gerechtfertigten Ausnahmefällen, die Zuschlags- bzw. 
Widerrufsentscheidung den im Verfahren verbliebenen Unternehmern bekannt zu 
geben und eine angemessene, vom Auftraggeber festzusetzende Stillhaltefrist zu 
beachten. Der Zuschlag bzw. der Widerruf darf bei sonstiger Nichtigkeit bzw. 
Unwirksamkeit nicht innerhalb der festgesetzten Stillhaltefrist erteilt bzw. erklärt 
werden. 

(3) bis (4) …

§ 145. (1) … 
(2) Als gesondert anfechtbare Entscheidung gilt jede nach außen in 

Erscheinung tretende Festlegung des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat, außer 
in sachlich gerechtfertigten Ausnahmefällen, die Zuschlags- bzw. 
Widerrufsentscheidung den im Verfahren verbliebenen Unternehmern bekannt zu 
geben und eine angemessene, vom Auftraggeber festzusetzende Stillhaltefrist zu 
beachten. Der Zuschlag bzw. der Widerruf darf bei sonstiger absoluter 
Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit nicht innerhalb der festgesetzten Stillhaltefrist 
erteilt bzw. erklärt werden. 

(3) bis (4) …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bau- und Dienstleistungskonzessionsverträge, Kauf von Straßenfahrzeugen 

durch Betreiber von öffentlichen Personenverkehrsdiensten 
Bau- und Dienstleistungskonzessionsverträge, Kauf von Straßenfahrzeugen 

durch Betreiber von öffentlichen Personenverkehrsdiensten 
§ 177. (1) Für die Vergabe von Bau- und 

Dienstleistungskonzessionsverträgen durch Sektorenauftraggeber gelten 
ausschließlich die §§ 7, 8, 164 bis 166, 210, 336, 344 und 345 Abs. 1 bis 3. Bau- 
und Dienstleistungskonzessionsverträge sind von Sektorenauftraggebern unter 
Beachtung der unionsrechtlichen Grundfreiheiten sowie des 
Diskriminierungsverbotes und, soweit dies auf Grund des Wertes und des 
Gegenstandes des Vertrages erforderlich erscheint, grundsätzlich in einem 
Verfahren mit mehreren Unternehmern, durch das ein angemessener Grad von 
Öffentlichkeit gewährleistet ist und das den Grundsätzen des freien und lauteren 
Wettbewerbes entspricht, zu vergeben. Die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionsverträgen in einem formfreien Verfahren unmittelbar 
an einen ausgewählten Unternehmer (Direktvergabe) ist nur zulässig, sofern der 
geschätzte Leistungswert 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt; die 
Anwendung des Art. 5 Abs. 2 und 4 bis 6 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
bleibt unberührt. 

(2) …

§ 177. (1) Für die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionsverträgen durch Sektorenauftraggeber gelten 
ausschließlich die §§ 7, 8, 164 bis 166, 210, 241a, 247a, 336, 344 und 345 Abs. 1 
bis 3. Bau- und Dienstleistungskonzessionsverträge sind von 
Sektorenauftraggebern unter Beachtung der unionsrechtlichen Grundfreiheiten 
sowie des Diskriminierungsverbotes und, soweit dies auf Grund des Wertes und 
des Gegenstandes des Vertrages erforderlich erscheint, grundsätzlich in einem 
Verfahren mit mehreren Unternehmern, durch das ein angemessener Grad von 
Öffentlichkeit gewährleistet ist und das den Grundsätzen des freien und lauteren 
Wettbewerbes entspricht, zu vergeben. Die Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungskonzessionsverträgen in einem formfreien Verfahren unmittelbar 
an einen ausgewählten Unternehmer (Direktvergabe) ist nur zulässig, sofern der 
geschätzte Leistungswert 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt; die 
Anwendung des Art. 5 Abs. 2 und 4 bis 6 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
bleibt unberührt. 

(2) … 
Grundsätze des Vergabeverfahrens Grundsätze des Vergabeverfahrens 

§ 187. (1) bis (6) … § 187. (1) bis (6) …
 (7) Im Vergabeverfahren kann auf innovative Aspekte Bedacht genommen 

werden. Dies kann insbesondere durch die Berücksichtigung innovativer Aspekte 
bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen 
Spezifikationen oder durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien erfolgen. 

Direktvergabe Direktvergabe 
§ 201. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Sektorenauftraggeber im 

Wege der Direktvergabe gelten ausschließlich der 1. Teil, die §§ 4 bis 6, 9, 164 
bis 166, 173, 175, 176 Abs. 1 bis 4, 181 bis 184, 186 Abs. 1, 187 Abs. 1 bis 4, 
192 Abs. 9, der 4. bis 6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 5. 

(2) bis (5) …

§ 201. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Sektorenauftraggeber im 
Wege der Direktvergabe gelten ausschließlich der 1. Teil, die §§ 4 bis 6, 9, 164 
bis 166, 173, 175, 176 Abs. 1 bis 4, 181 bis 184, 186 Abs. 1, 187 Abs. 1 bis 4, 
192 Abs. 9, 241a, 247a, der 4. bis 6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 5. 

(2) bis (5) …
Direktvergabe nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb Direktvergabe nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb 

§ 201a. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Sektorenauftraggeber im § 201a. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Sektorenauftraggeber im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wege der Direktvergabe nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb gelten 
ausschließlich der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 Z 20, die §§ 4 bis 6, 9, 164 bis 
166, 173, 175, 176 Abs. 1 bis 4, 181 bis 184, 186 Abs. 1, 187 Abs. 1 bis 4, 192 
Abs. 10, 204 Abs. 1 und 2, 220, 232, 276 Abs. 1, 279 Abs. 9, der 4. bis 6. Teil 
sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 9. 

(2) bis (9) …

Wege der Direktvergabe nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb gelten 
ausschließlich der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 Z 20, die §§ 4 bis 6, 9, 164 bis 
166, 173, 175, 176 Abs. 1 bis 4, 181 bis 184, 186 Abs. 1, 187 Abs. 1 bis 4, 192 
Abs. 10, 204 Abs. 1 und 2, 220, 232, 241a, 247a, 276 Abs. 1, 279 Abs. 9, der 4. 
bis 6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 9. 

(2) bis (9) …
 Besondere Bestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr 
 § 241a. (1) Die Ausschreibung darf keine Bestimmungen über den 

Zahlungstermin, die Zahlungsfrist, den Verzugszinssatz oder die Entschädigung 
für die Betreibungskosten enthalten, die für Unternehmer grob nachteilig im 
Sinne des § 459 Abs. 2, 4 und 5 UGB sind. 

(2) Der Sektorenauftraggeber kann in der Ausschreibung eine Zahlungsfrist 
festlegen. Die Zahlungsfrist darf 30 Tage nicht übersteigen, außer 
 1. es ist auf Grund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages eine 

längere Frist sachlich gerechtfertigt, oder 
 2. der Sektorenauftraggeber ist ein öffentliches Unternehmen gemäß § 165, 

oder  
 3. der Sektorenauftraggeber ist ein privater Sektorenauftraggeber gemäß 

§ 166. 
Die Zahlungsfrist darf jedoch in keinem Fall 60 Tage übersteigen. Die 
Möglichkeit einer Vereinbarung über die Zahlung der Forderung in Raten wird 
durch diese Bestimmung nicht berührt. 

(3) Der Sektorenauftraggeber kann in der Ausschreibung Angaben über die 
maximale Dauer eines gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgemäßen 
Leistungserbringung treffen. Die Dauer dieses Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens darf grundsätzlich 30 Tage ab Erbringung der Leistung 
nicht übersteigen. Die Festlegung einer längeren Dauer des vorgesehenen 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens ist nur zulässig, wenn dies für 
Unternehmer nicht grob nachteilig ist. Für die Beurteilung der groben 
Nachteiligkeit ist zu berücksichtigen, inwieweit die Dauer des vorgesehenen 
Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens von der Übung des redlichen Verkehrs 
abweicht, ob es einen sachlichen Grund für diese Abweichung gibt und um 
welche Vertragsleistung es sich handelt.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Die Ausschreibung darf keine Angaben über den Zeitpunkt des Eingangs 

der Rechnung beim Sektorenauftraggeber beinhalten.

3. Unterabschnitt 
Die Leistungsbeschreibung bei Vergabeverfahren im 

Oberschwellenbereich 

3. Unterabschnitt 
Die Leistungsbeschreibung und besondere Bestimmungen über den 
Leistungsvertrag bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich 

 Besondere Vertragsbestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr 
 § 247a. (1) Bestimmungen im Leistungsvertrag über den Zahlungstermin, 

die Zahlungsfrist, den Verzugszinssatz oder die Entschädigung für die 
Betreibungskosten, die für Unternehmer grob nachteilig im Sinne des § 459 
Abs. 2, 4 und 5 UGB sind, sind nichtig. 

(2) Der Sektorenauftraggeber kann im Leistungsvertrag eine Zahlungsfrist 
festlegen. Die Zahlungsfrist darf bei sonstiger Nichtigkeit 30 Tage nicht 
übersteigen, außer 
 1. es ist auf Grund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages eine 

längere Frist sachlich gerechtfertigt, oder 
 2. der Sektorenauftraggeber ist ein öffentliches Unternehmen gemäß § 165, 

oder  
 3. der Sektorenauftraggeber ist ein privater Sektorenauftraggeber gemäß 

§ 166. 
Die Zahlungsfrist darf jedoch bei sonstiger Nichtigkeit in keinem Fall 60 Tage 
übersteigen. Die Möglichkeit einer Vereinbarung über die Zahlung der Forderung 
in Raten wird durch diese Bestimmung nicht berührt. 

(3) Der Leistungsvertrag kann Bestimmungen über die maximale Dauer 
eines gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgemäßen 
Leistungserbringung enthalten. Die Dauer dieses Abnahme- oder 
Überprüfungsverfahrens darf bei sonstiger Nichtigkeit grundsätzlich 30 Tage ab 
Erbringung der Leistung nicht übersteigen. Die Festlegung einer längeren Dauer 
des vorgesehenen Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens im Leistungsvertrag 
ist nur zulässig, wenn dies ausdrücklich in allfälligen Ausschreibungsunterlagen 
festgelegt wurde und für den Unternehmer nicht grob nachteilig ist. Für die 
Beurteilung der groben Nachteiligkeit ist zu berücksichtigen, inwieweit die Dauer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des vorgesehenen Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens von der Übung des 
redlichen Verkehrs abweicht, ob es einen sachlichen Grund für diese Abweichung 
gibt und um welchen Auftragsgegenstand es sich handelt. 

(4) Vereinbarungen im Leistungsvertrag über den Zeitpunkt des Eingangs 
der Rechnung beim Sektorenauftraggeber sind nichtig. 

(5) Die in den Abs. 1 bis 4 vorgesehene Nichtigkeit kann nicht geltend 
gemacht werden, wenn die entsprechende Bestimmung im Leistungsvertrag in 
einem Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekontrollbehörden hätte 
angefochten werden können.

Ausschreibungsbestimmungen für den Unterschwellenbereich Ausschreibungsbestimmungen für den Unterschwellenbereich 
§ 248. (1) bis (11) … § 248. (1) bis (11) … 

(12) Für die Ausschreibung und den Leistungsvertrag im 
Unterschwellenbereich gelten die Bestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr 
gemäß den §§ 241a und 247a.

Nicht prioritäre Dienstleistungsaufträge Nicht prioritäre Dienstleistungsaufträge 
§ 280. (1) Für die Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungsaufträgen 

durch Sektorenauftraggeber gelten ausschließlich die Bestimmungen dieses 
Abschnittes, der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 Z 16, die §§ 6, 9, 164 bis 166, 175, 
177 Abs. 2, 180 Abs. 1 und 3, 181, 184, 188 Abs. 2, 3 und 5, 189, 205, 210, 212, 
247 und 279 Abs. 9 sowie der 4. bis 6. Teil dieses Bundesgesetzes. 

(2) bis (8) …

§ 280. (1) Für die Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungsaufträgen 
durch Sektorenauftraggeber gelten ausschließlich die Bestimmungen dieses 
Abschnittes, der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 Z 16, die §§ 6, 9, 164 bis 166, 175, 
177 Abs. 2, 180 Abs. 1 und 3, 181, 184, 188 Abs. 2, 3 und 5, 189, 205, 210, 212, 
241a, 247, 247a  und 279 Abs. 9 sowie der 4. bis 6. Teil dieses Bundesgesetzes. 

(2) bis (8) …
Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 344. (1) … 
(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der 

Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, zu verhängen. 

§ 344. (1) … 
(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der 

Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, zu verhängen.

Inkrafttretens-, Außerkrafttretens- und Übergangsvorschriften Inkrafttretens-, Außerkrafttretens- und Übergangsvorschriften 
§ 345. (1) bis (16) … § 345. (1) bis (16) …
 (17) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. XXX/2013 neu gefassten Bestimmungen gilt Folgendes:
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. Das Inhaltsverzeichnis, § 11, § 19 Abs. 7, § 41 Abs. 1, § 41a Abs. 1, 

§ 87a samt Überschrift, § 99a samt Überschrift, § 141 Abs. 1, § 142 
Abs. 1, § 145 Abs. 2, § 177 Abs. 1, § 187 Abs. 7, § 201 Abs. 1, § 201a 
Abs. 1, § 241a samt Überschrift, die Überschrift vor § 245, § 247a samt 
Überschrift, § 248 Abs. 12, § 280 Abs. 1, § 344 Abs. 2 und § 351 Z 20 
treten mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 

 2. Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2013 bereits eingeleiteten Vergabeverfahren sind nach der 
bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 beim Bundesvergabeamt 
anhängige Verfahren sind vom Bundesvergabeamt nach der bisherigen 
Rechtslage fortzuführen. Hinsichtlich der Vergabeverfahren, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits beendet sind, 
richtet sich die Durchführung von Feststellungsverfahren nach der 
bisherigen Rechtslage.

Bezugnahme auf Rechtsakte der Union Bezugnahme auf Rechtsakte der Union 
§ 351. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte der Union 

umgesetzt bzw. berücksichtigt: 
 1. bis 19. …

§ 351. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte der Union 
umgesetzt bzw. berücksichtigt: 

1. bis 19. …
 20. Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr, ABl. Nr. L 48 vom 23. Februar 2011 S. 1.

 
Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 – BVergGVS 2012 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
6. Teil 

Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen 
5. Teil 

Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Regelungsgegenstand Regelungsgegenstand 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt 

 1. die Verfahren zur Beschaffung von Leistungen (Vergabeverfahren) im 
Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, das sind die Vergabe von Bau-, 
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen durch Auftraggeber, deren 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt 
 1. die Verfahren zur Beschaffung von Leistungen (Vergabeverfahren) im 

Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, das sind die Vergabe von Bau-, 
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen durch Auftraggeber, deren 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Leistungsgegenstand folgendes umfasst:

 a) die Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich dazugehöriger 
Teile, Bauteile und/oder Bausätze, 

 b) die Lieferung von sensibler Ausrüstung, einschließlich dazugehöriger 
Teile, Bauteile und/oder Bausätze, 

 c) Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der in den lit. a und b genannten Ausrüstung in 
allen Phasen ihres Lebenszyklus, oder 

 d) Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder 
sensible Bauleistungen und sensible Dienstleistungen, 

 2. den Rechtsschutz im Zusammenhang mit Vergabeverfahren gemäß Z 1, 
die in den Vollziehungsbereich des Bundes fallen, sowie 

 3. die Vorgangsweise im Zusammenhang mit der außerstaatlichen 
Kontrolle von Vergabeverfahren gemäß Z 1 und bestimmte 
zivilrechtliche Konsequenzen. 

Leistungsgegenstand folgendes umfasst:
 a) die Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich dazugehöriger 

Teile, Bauteile und/oder Bausätze, 
 b) die Lieferung von sensibler Ausrüstung, einschließlich dazugehöriger 

Teile, Bauteile und/oder Bausätze, 
 c) Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der in den lit. a und b genannten Ausrüstung in 
allen Phasen ihres Lebenszyklus, oder 

 d) Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder 
sensible Bauleistungen und sensible Dienstleistungen, 

 2. den Rechtsschutz im Zusammenhang mit Vergabeverfahren gemäß Z 1, 
die in den Vollziehungsbereich des Bundes fallen, sowie 

 3. die Vorgangsweise im Zusammenhang mit der außerstaatlichen 
Kontrolle von Vergabeverfahren gemäß Z 1 und bestimmte 
zivilrechtliche Konsequenzen.

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 3. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind folgende 

Begriffsbestimmungen maßgebend: 
 1. 15. …

§ 3. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind folgende 
Begriffsbestimmungen maßgebend: 

1. 15. … 
 16. Entscheidung ist jede Festlegung eines Auftraggebers im 

Vergabeverfahren. 
 a) Gesondert anfechtbar sind folgende, nach außen in Erscheinung 

tretende Entscheidungen: 
 aa) bis cc) … 
 dd) bei der Rahmenvereinbarung: hinsichtlich des zum Abschluss der 

Rahmenvereinbarung führenden Verfahrens die gesondert 
anfechtbaren Entscheidungen gemäß sublit. aa), cc) oder dd) mit 
Ausnahme der Zuschlagsentscheidung; die Entscheidung, mit 
welchem Unternehmer bzw. mit welchen Unternehmern die 
Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll; bei einer 
Rahmenvereinbarung, die mit mehreren Unternehmern 
abgeschlossen wurde, der erneute Aufruf zum Wettbewerb; das 
Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die 
Zuschlagsentscheidung; 

 16. Entscheidung ist jede Festlegung eines Auftraggebers im 
Vergabeverfahren. 

 a) Gesondert anfechtbar sind folgende, nach außen in Erscheinung 
tretende Entscheidungen: 

 aa) bis cc) … 
 dd) bei der Rahmenvereinbarung: hinsichtlich des zum Abschluss der 

Rahmenvereinbarung führenden Verfahrens die gesondert 
anfechtbaren Entscheidungen gemäß sublit. aa) bis cc) mit 
Ausnahme der Zuschlagsentscheidung; die Entscheidung, mit 
welchem Unternehmer bzw. mit welchen Unternehmern die 
Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll; bei einer 
Rahmenvereinbarung, die mit mehreren Unternehmern 
abgeschlossen wurde, der erneute Aufruf zum Wettbewerb; das 
Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die 
Zuschlagsentscheidung;
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 ee) bis gg) … 
 b) … 
 17. bis 47. ,,,

 ee) bis gg) … 
 b) … 

17. bis 47. ,,, 
Direktvergabe Direktvergabe 

§ 32. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Wege der 
Direktvergabe gelten ausschließlich die §§ 1, 2, 3 Z 16, 4 bis 9, 11 bis 14, 16 
Abs. 1, 17 Abs. 1 bis 4, 23 Abs. 8, 34 Abs. 2, 69, 70, der 3. und 4. Teil sowie die 
Vorschriften der Abs. 2 bis 4. 

(2) bis (4) …

§ 32. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Wege der 
Direktvergabe gelten ausschließlich die §§ 1, 2, 3 Z 16, 4 bis 9, 11 bis 14, 16 
Abs. 1, 17 Abs. 1 bis 4, 23 Abs. 8, 34 Abs. 2, 69, 70, der 3. bis 5. Teil sowie die 
Vorschriften der Abs. 2 bis 4. 

(2) bis (4) …
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung 

§ 33. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Wege der 
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gelten ausschließlich der 1. Teil 
mit Ausnahme des § 3 Z 22, die §§ 4 bis 9, 11 bis 14, 16 Abs. 1, 17 Abs. 1 bis 4, 
23 Abs. 8, 34 Abs. 3, 35 Abs. 1 und 2, 69, 70, 111 Abs. 1, 115 Abs. 9, der 3. und 
4. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 7. 

(2) bis (7) …

§ 33. (1) Für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Wege der 
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gelten ausschließlich der 1. Teil 
mit Ausnahme des § 3 Z 22, die §§ 4 bis 9, 11 bis 14, 16 Abs. 1, 17 Abs. 1 bis 4, 
23 Abs. 8, 34 Abs. 3, 35 Abs. 1 und 2, 69, 70, 111 Abs. 1, 115 Abs. 9, der 3. bis 
5. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 7. 

(2) bis (7) …

6. Teil 
Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen 

5. Teil 
Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 
§ 144. (1) … 
(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der 

Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion 
von dieser, zu verhängen. 

§ 144. (1) … 
(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der 

Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, zu verhängen.

Inkrafttretens- und Übergangsvorschriften Inkrafttretens- und Übergangsvorschriften 
§ 145. (1) bis (3) … § 145. (1) bis (3) …
 (4) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2013 

neu gefassten Bestimmungen gilt Folgendes: 
1. Das Inhaltsverzeichnis, § 1, § 3 Z 16 lit. a sublit. dd, § 32 Abs. 1, § 33 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1, die Überschrift vor § 144 und § 144 Abs. 2 treten mit Ablauf des 
Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 

 2. Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2013 bereits eingeleiteten Vergabeverfahren sind nach der 
bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 beim Bundesvergabeamt 
anhängige Verfahren sind vom Bundesvergabeamt nach der bisherigen 
Rechtslage fortzuführen. Hinsichtlich der Vergabeverfahren, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits beendet sind, 
richtet sich die Durchführung von Feststellungsverfahren nach der 
bisherigen Rechtslage.“
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